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VERORDNUNGSBLATT 
 
4.4.2022 7/2022 
 
 

Amtlicher Teil: Seite 
Nr.7:  Verordnung:  Änderung der Verordnung vom 7. Februar 2022, GZ I-1149/1681-2022, über  

die Erklärung der AK-Berufsinformationsmesse für Kinder „Berufe zum Angreifen“ von  
12.05. bis 13.05.2022 in Vösendorf zur schulbezogenen Veranstaltung 132 

 

Mitteilungen: Seite 
Ausschreibungen 133 
Personalnachrichten 149 

 
 

Die Bundesstaatliche Pädagogische Bibliothek bei der Bildungsdirektion für 
NÖ ist am 14. April 2022 eingeschränkt von 9 bis 12 Uhr geöffnet und bleibt  

am 15. April 2022 geschlossen. 
 
 

A M T L I C H E R   T E I L 
 

Nr. 7 
Verordnung der Bildungsdirektion für Niederösterreich, mit welcher die ha. 

Verordnung vom 7. Februar 2022, GZ I-1149/1681-2022, über die Erklärung der 
AK-Berufsinformationsmesse für Kinder „Berufe zum Angreifen“ von 12.05. bis 

13.05.2022 in Vösendorf zur schulbezogenen Veranstaltung geändert wird 
(Bildungsdirektion für NÖ, GZ I-1149/1683-2022, vom 3. März 2022) 

 
Die Bildungsdirektion für Niederösterreich hat auf Grund des § 13a Abs. 1 Schulunterrichtsgesetz (BGBl. 
Nr. 472/1986 idgF) verordnet: 
 
Die Verordnung der Bildungsdirektion für Niederösterreich vom 7. Februar 2022, GZ I-1149/1681-2022, 
über die Erklärung der AK-Berufsinformationsmesse für Kinder „Berufe zum Angreifen“ von 12.05. bis 
13.05.2022 in Vösendorf zur schulbezogenen Veranstaltung wird geändert wie folgt: 
 
Die AK-Berufsinformationsmesse für Kinder „Berufe zum Angreifen“ von 02.06. bis 03.06.2022 in 
Vösendorf wird für alle daran teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sowie deren Begleitlehrerinnen 
und -lehrer zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt. 
 

Der Bildungsdirektor: 
HR Mag. Johann Heuras 
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A U S S C H R E I B U N G E N 
 

Stelle einer Direktorin/eines Direktors an der  
NÖMS Amstetten, Hausmening 

(3363 Ulmerfeld-Hausmening, Winthalstraße 23) 
(Bildungsdirektion für NÖ, GZ I/A-80/0023-2022) 

 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Niederösterreich gelangt die Stelle einer / eines 

 

Direktorin / Direktors 
an der NÖMS Amstetten, Hausmening 

 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist grundsätzlich der Verwendungsgruppe L 2a 2, der Entlohnungsgruppe l 2a 2 
bzw. der Entlohnungsgruppe pd zugeordnet. 
 
1. Aufgabenfelder: 
 
Mit der Funktion ist die Leitung einer Schule im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in 
Verbindung mit § 56 Schulunterrichtsgesetz 1986 (SchUG), BGBl. Nr. 472/1986, verbunden. Dazu 
gehören insbesondere die Aufgabenfelder / Verantwortungsbereiche, die unter 
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html beim Anforderungsprofil für 
Schulleiterinnen / Schulleiter angeführt sind. 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse gemäß Art. II Pkt. 2 der Anlage zum 

Landeslehrer – Dienstrechtsgesetz 1984 (LDG), BGBl. Nr. 302/1984, gemäß § 26 Abs. 3 
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 (LVG), BGBl. Nr. 172/1966, oder gemäß § 14 Abs. 2 
LVG 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 26 Abs. 6 Z. 2 LDG (allenfalls i.V.m. § 26 Abs. 3 LVG) oder im Sinne des § 15 Abs. 2 LVG 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 

 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 

- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 
- Kompetenzen und Praxis in für die Schulleitung einschlägigen pädagogischen und 

administrativen Handlungsfeldern (§ 56 SchUG) 
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 
 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html
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- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz 
Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer einschlägigen Schule ist erwünscht. 
 
In der Bewerbung sind verpflichtend 
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity – Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin / den 
Bewerber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt der Bildungsdirektion für Niederösterreich. 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt / Monatsentgelt von mindestens 
2.430,10 € (§ 55 Abs. 1 GehG) eine Dienstzulage, die zwischen 252,50 € (§ 57 Abs. 2 lit. c GehG i.V.m. 
§ 106 Abs. 2 Z. 10 LDG) und 1.737,10 € (§ 20 Abs. 2 LVG) liegt. Dieser Betrag kann sich bei langjähriger 
Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion zum Zweck des Auswahlverfahrens und des Personalmanagements verarbeitet. 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Auswahlverfahren werden nicht 
ersetzt. 
 
Es wird auf den Verfahrensablauf der Besetzung von Leitungsfunktionen an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen gem. § 26a LDG 1984 bzw. § 15 LVG hingewiesen. 
 
Die vierwöchige Bewerbungsfrist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Verordnungsblatt der 
Bildungsdirektion für Niederösterreich.  
 
Die Bewerbungen sind unter Angabe der Geschäftszahl innerhalb der Bewerbungsfrist bei der 
Bildungsdirektion für NÖ (Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten, office@bildung-noe.gv.at), von im 
aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen / Bewerbern im Dienstweg einzubringen. 
 

Der Bildungsdirektor 
HR Mag. Johann Heuras 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@bildung-noe.gv.at
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Stelle einer Direktorin/eines Direktors an der  
NÖMS Neustadtl an der Donau 

(3323 Neustadtl an der Donau, Feldgasse 5) 
(Bildungsdirektion für NÖ, GZ I/A-80/0024-2022) 

 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Niederösterreich gelangt die Stelle einer / eines 

 

Direktorin / Direktors 
an der NÖMS Neustadtl an der Donau 

 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist grundsätzlich der Verwendungsgruppe L 2a 2, der Entlohnungsgruppe l 2a 2 
bzw. der Entlohnungsgruppe pd zugeordnet. 
 
1. Aufgabenfelder: 
 
Mit der Funktion ist die Leitung einer Schule im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in 
Verbindung mit § 56 Schulunterrichtsgesetz 1986 (SchUG), BGBl. Nr. 472/1986, verbunden. Dazu 
gehören insbesondere die Aufgabenfelder / Verantwortungsbereiche, die unter 
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html beim Anforderungsprofil für 
Schulleiterinnen / Schulleiter angeführt sind. 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse gemäß Art. II Pkt. 2 der Anlage zum 

Landeslehrer – Dienstrechtsgesetz 1984 (LDG), BGBl. Nr. 302/1984, gemäß § 26 Abs. 3 
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 (LVG), BGBl. Nr. 172/1966, oder gemäß § 14 Abs. 2 
LVG 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 26 Abs. 6 Z. 2 LDG (allenfalls i.V.m. § 26 Abs. 3 LVG) oder im Sinne des § 15 Abs. 2 LVG 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 

 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 

- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 
- Kompetenzen und Praxis in für die Schulleitung einschlägigen pädagogischen und 

administrativen Handlungsfeldern (§ 56 SchUG) 
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 
- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html
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Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer einschlägigen Schule ist erwünscht. 
 
In der Bewerbung sind verpflichtend 
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity – Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin / den 
Bewerber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt der Bildungsdirektion für Niederösterreich. 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt / Monatsentgelt von mindestens 
2.430,10 € (§ 55 Abs. 1 GehG) eine Dienstzulage, die zwischen 252,50 € (§ 57 Abs. 2 lit. c GehG i.V.m. 
§ 106 Abs. 2 Z. 10 LDG) und 1.737,10 € (§ 20 Abs. 2 LVG) liegt. Dieser Betrag kann sich bei langjähriger 
Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion zum Zweck des Auswahlverfahrens und des Personalmanagements verarbeitet. 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Auswahlverfahren werden nicht 
ersetzt. 
 
Es wird auf den Verfahrensablauf der Besetzung von Leitungsfunktionen an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen gem. § 26a LDG 1984 bzw. § 15 LVG hingewiesen. 
 
Die vierwöchige Bewerbungsfrist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Verordnungsblatt der 
Bildungsdirektion für Niederösterreich.  
 
Die Bewerbungen sind unter Angabe der Geschäftszahl innerhalb der Bewerbungsfrist bei der 
Bildungsdirektion für NÖ (Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten, office@bildung-noe.gv.at), von im 
aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen / Bewerbern im Dienstweg einzubringen. 
 

Der Bildungsdirektor 
HR Mag. Johann Heuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@bildung-noe.gv.at
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Stelle einer Direktorin/eines Direktors an der ASO Amstetten 
(3300 Amstetten, Siedlungsstraße 4) 

(Bildungsdirektion für NÖ, GZ I/A-100/0001-2022) 
 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Niederösterreich gelangt die Stelle einer / eines 

 

Direktorin / Direktors 
an der ASO Amstetten 

 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist grundsätzlich der Verwendungsgruppe L 2a 2, der Entlohnungsgruppe l 2a 2 
bzw. der Entlohnungsgruppe pd zugeordnet. 
 
1. Aufgabenfelder: 
 
Mit der Funktion ist die Leitung einer Schule im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in 
Verbindung mit § 56 Schulunterrichtsgesetz 1986 (SchUG), BGBl. Nr. 472/1986, verbunden. Dazu 
gehören insbesondere die Aufgabenfelder / Verantwortungsbereiche, die unter 
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html beim Anforderungsprofil für 
Schulleiterinnen / Schulleiter angeführt sind. 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse gemäß Art. II Pkt. 2 der Anlage zum 

Landeslehrer – Dienstrechtsgesetz 1984 (LDG), BGBl. Nr. 302/1984, gemäß § 26 Abs. 3 
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 (LVG), BGBl. Nr. 172/1966, oder gemäß § 14 Abs. 2 
LVG 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 26 Abs. 6 Z. 2 LDG (allenfalls i.V.m. § 26 Abs. 3 LVG) oder im Sinne des § 15 Abs. 2 LVG 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 

 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 

- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 
- Kompetenzen und Praxis in für die Schulleitung einschlägigen pädagogischen und 

administrativen Handlungsfeldern (§ 56 SchUG) 
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 
- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz 
Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer einschlägigen Schule ist erwünscht. 
 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html
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In der Bewerbung sind verpflichtend 
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity – Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin / den 
Bewerber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt der Bildungsdirektion für Niederösterreich. 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt / Monatsentgelt von mindestens 
2.430,10 € (§ 55 Abs. 1 GehG) eine Dienstzulage, die zwischen 252,50 € (§ 57 Abs. 2 lit. c GehG i.V.m. 
§ 106 Abs. 2 Z. 10 LDG) und 1.737,10 € (§ 20 Abs. 2 LVG) liegt. Dieser Betrag kann sich bei langjähriger 
Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion zum Zweck des Auswahlverfahrens und des Personalmanagements verarbeitet. 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Auswahlverfahren werden nicht 
ersetzt. 
 
Es wird auf den Verfahrensablauf der Besetzung von Leitungsfunktionen an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen gem. § 26a LDG 1984 bzw. § 15 LVG hingewiesen. 
 
Die vierwöchige Bewerbungsfrist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Verordnungsblatt der 
Bildungsdirektion für Niederösterreich.  
 
Die Bewerbungen sind unter Angabe der Geschäftszahl innerhalb der Bewerbungsfrist bei der 
Bildungsdirektion für NÖ (Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten, office@bildung-noe.gv.at), von im 
aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen / Bewerbern im Dienstweg einzubringen. 
 

Der Bildungsdirektor 
HR Mag. Johann Heuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@bildung-noe.gv.at
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Stelle einer Direktorin/eines Direktors an der PTS Amstetten 
(3300 Amstetten, Siedlungsstraße 2) 

(Bildungsdirektion für NÖ, GZ I/A-90/0003-2022) 
 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Niederösterreich gelangt die Stelle einer / eines 

 

Direktorin / Direktors 
an der PTS Amstetten 

 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist grundsätzlich der Verwendungsgruppe L 2a 2, der Entlohnungsgruppe l 2a 2 
bzw. der Entlohnungsgruppe pd zugeordnet. 
 
1. Aufgabenfelder: 
 
Mit der Funktion ist die Leitung einer Schule im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in 
Verbindung mit § 56 Schulunterrichtsgesetz 1986 (SchUG), BGBl. Nr. 472/1986, verbunden. Dazu 
gehören insbesondere die Aufgabenfelder / Verantwortungsbereiche, die unter 
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html beim Anforderungsprofil für 
Schulleiterinnen / Schulleiter angeführt sind. 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse gemäß Art. II Pkt. 2 der Anlage zum 

Landeslehrer – Dienstrechtsgesetz 1984 (LDG), BGBl. Nr. 302/1984, gemäß § 26 Abs. 3 
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 (LVG), BGBl. Nr. 172/1966, oder gemäß § 14 Abs. 2 
LVG 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 26 Abs. 6 Z. 2 LDG (allenfalls i.V.m. § 26 Abs. 3 LVG) oder im Sinne des § 15 Abs. 2 LVG 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 

 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 

- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 
- Kompetenzen und Praxis in für die Schulleitung einschlägigen pädagogischen und 

administrativen Handlungsfeldern (§ 56 SchUG) 
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 
- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz 
Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer einschlägigen Schule ist erwünscht. 
 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html
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In der Bewerbung sind verpflichtend 
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity – Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin / den 
Bewerber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt der Bildungsdirektion für Niederösterreich. 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt / Monatsentgelt von mindestens 
2.430,10 € (§ 55 Abs. 1 GehG) eine Dienstzulage, die zwischen 252,50 € (§ 57 Abs. 2 lit. c GehG i.V.m. 
§ 106 Abs. 2 Z. 10 LDG) und 1.737,10 € (§ 20 Abs. 2 LVG) liegt. Dieser Betrag kann sich bei langjähriger 
Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion zum Zweck des Auswahlverfahrens und des Personalmanagements verarbeitet. 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Auswahlverfahren werden nicht 
ersetzt. 
 
Es wird auf den Verfahrensablauf der Besetzung von Leitungsfunktionen an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen gem. § 26a LDG 1984 bzw. § 15 LVG hingewiesen. 
 
Die vierwöchige Bewerbungsfrist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Verordnungsblatt der 
Bildungsdirektion für Niederösterreich.  
 
Die Bewerbungen sind unter Angabe der Geschäftszahl innerhalb der Bewerbungsfrist bei der 
Bildungsdirektion für NÖ (Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten, office@bildung-noe.gv.at), von im 
aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen / Bewerbern im Dienstweg einzubringen. 
 

Der Bildungsdirektor 
HR Mag. Johann Heuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@bildung-noe.gv.at
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Stelle einer Direktorin/eines Direktors an der ASO Loosdorf 
(3382 Loosdorf, Otto Glöckel-Straße 6-8) 

(Bildungsdirektion für NÖ, GZ I/A-100/0002-2022) 
 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Niederösterreich gelangt die Stelle einer / eines 

 

Direktorin / Direktors 
an der ASO Loosdorf 

 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist grundsätzlich der Verwendungsgruppe L 2a 2, der Entlohnungsgruppe l 2a 2 
bzw. der Entlohnungsgruppe pd zugeordnet. 
 
1. Aufgabenfelder: 
 
Mit der Funktion ist die Leitung einer Schule im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in 
Verbindung mit § 56 Schulunterrichtsgesetz 1986 (SchUG), BGBl. Nr. 472/1986, verbunden. Dazu 
gehören insbesondere die Aufgabenfelder / Verantwortungsbereiche, die unter 
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html beim Anforderungsprofil für 
Schulleiterinnen / Schulleiter angeführt sind. 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse gemäß Art. II Pkt. 2 der Anlage zum 

Landeslehrer – Dienstrechtsgesetz 1984 (LDG), BGBl. Nr. 302/1984, gemäß § 26 Abs. 3 
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 (LVG), BGBl. Nr. 172/1966, oder gemäß § 14 Abs. 2 
LVG 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 26 Abs. 6 Z. 2 LDG (allenfalls i.V.m. § 26 Abs. 3 LVG) oder im Sinne des § 15 Abs. 2 LVG 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 

 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 

- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 
- Kompetenzen und Praxis in für die Schulleitung einschlägigen pädagogischen und 

administrativen Handlungsfeldern (§ 56 SchUG) 
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 
- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz 
Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer einschlägigen Schule ist erwünscht. 
 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html
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In der Bewerbung sind verpflichtend 
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity – Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin / den 
Bewerber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt der Bildungsdirektion für Niederösterreich. 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt / Monatsentgelt von mindestens 
2.430,10 € (§ 55 Abs. 1 GehG) eine Dienstzulage, die zwischen 252,50 € (§ 57 Abs. 2 lit. c GehG i.V.m. 
§ 106 Abs. 2 Z. 10 LDG) und 1.737,10 € (§ 20 Abs. 2 LVG) liegt. Dieser Betrag kann sich bei langjähriger 
Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion zum Zweck des Auswahlverfahrens und des Personalmanagements verarbeitet. 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Auswahlverfahren werden nicht 
ersetzt. 
 
Es wird auf den Verfahrensablauf der Besetzung von Leitungsfunktionen an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen gem. § 26a LDG 1984 bzw. § 15 LVG hingewiesen. 
 
Die vierwöchige Bewerbungsfrist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Verordnungsblatt der 
Bildungsdirektion für Niederösterreich.  
 
Die Bewerbungen sind unter Angabe der Geschäftszahl innerhalb der Bewerbungsfrist bei der 
Bildungsdirektion für NÖ (Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten, office@bildung-noe.gv.at), von im 
aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen / Bewerbern im Dienstweg einzubringen. 
 

Der Bildungsdirektor 
HR Mag. Johann Heuras 
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Stelle einer Direktorin/eines Direktors an der ASO Ybbs an der Donau 
(3370 Ybbs an der Donau, Schulring 7) 

(Bildungsdirektion für NÖ, GZ I/A-100/0003-2022) 
 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Niederösterreich gelangt die Stelle einer / eines 

 

Direktorin / Direktors 
an der ASO Ybbs an der Donau 

 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist grundsätzlich der Verwendungsgruppe L 2a 2, der Entlohnungsgruppe l 2a 2 
bzw. der Entlohnungsgruppe pd zugeordnet. 
 
1. Aufgabenfelder: 
 
Mit der Funktion ist die Leitung einer Schule im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in 
Verbindung mit § 56 Schulunterrichtsgesetz 1986 (SchUG), BGBl. Nr. 472/1986, verbunden. Dazu 
gehören insbesondere die Aufgabenfelder / Verantwortungsbereiche, die unter 
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html beim Anforderungsprofil für 
Schulleiterinnen / Schulleiter angeführt sind. 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse gemäß Art. II Pkt. 2 der Anlage zum 

Landeslehrer – Dienstrechtsgesetz 1984 (LDG), BGBl. Nr. 302/1984, gemäß § 26 Abs. 3 
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 (LVG), BGBl. Nr. 172/1966, oder gemäß § 14 Abs. 2 
LVG 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 26 Abs. 6 Z. 2 LDG (allenfalls i.V.m. § 26 Abs. 3 LVG) oder im Sinne des § 15 Abs. 2 LVG 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 

 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 

- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 
- Kompetenzen und Praxis in für die Schulleitung einschlägigen pädagogischen und 

administrativen Handlungsfeldern (§ 56 SchUG) 
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 
- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz 
Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer einschlägigen Schule ist erwünscht. 
 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html
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In der Bewerbung sind verpflichtend 
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity – Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin / den 
Bewerber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt der Bildungsdirektion für Niederösterreich. 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt / Monatsentgelt von mindestens 
2.430,10 € (§ 55 Abs. 1 GehG) eine Dienstzulage, die zwischen 252,50 € (§ 57 Abs. 2 lit. c GehG i.V.m. 
§ 106 Abs. 2 Z. 10 LDG) und 1.737,10 € (§ 20 Abs. 2 LVG) liegt. Dieser Betrag kann sich bei langjähriger 
Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion zum Zweck des Auswahlverfahrens und des Personalmanagements verarbeitet. 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Auswahlverfahren werden nicht 
ersetzt. 
 
Es wird auf den Verfahrensablauf der Besetzung von Leitungsfunktionen an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen gem. § 26a LDG 1984 bzw. § 15 LVG hingewiesen. 
 
Die vierwöchige Bewerbungsfrist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Verordnungsblatt der 
Bildungsdirektion für Niederösterreich.  
 
Die Bewerbungen sind unter Angabe der Geschäftszahl innerhalb der Bewerbungsfrist bei der 
Bildungsdirektion für NÖ (Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten, office@bildung-noe.gv.at), von im 
aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen / Bewerbern im Dienstweg einzubringen. 
 

Der Bildungsdirektor 
HR Mag. Johann Heuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@bildung-noe.gv.at
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Stelle einer Direktorin/eines Direktors an der  
NÖMS Purgstall an der Erlauf 

(3251 Purgstall an der Erlauf, Schulgasse 13) 
(Bildungsdirektion für NÖ, GZ I/A-80/0025-2022) 

 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Niederösterreich gelangt die Stelle einer / eines 

 

Direktorin / Direktors 
an der NÖMS Purgstall an der Erlauf 

 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist grundsätzlich der Verwendungsgruppe L 2a 2, der Entlohnungsgruppe l 2a 2 
bzw. der Entlohnungsgruppe pd zugeordnet. 
 
1. Aufgabenfelder: 
 
Mit der Funktion ist die Leitung einer Schule im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in 
Verbindung mit § 56 Schulunterrichtsgesetz 1986 (SchUG), BGBl. Nr. 472/1986, verbunden. Dazu 
gehören insbesondere die Aufgabenfelder / Verantwortungsbereiche, die unter 
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html beim Anforderungsprofil für 
Schulleiterinnen / Schulleiter angeführt sind. 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse gemäß Art. II Pkt. 2 der Anlage zum 

Landeslehrer – Dienstrechtsgesetz 1984 (LDG), BGBl. Nr. 302/1984, gemäß § 26 Abs. 3 
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 (LVG), BGBl. Nr. 172/1966, oder gemäß § 14 Abs. 2 
LVG 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 26 Abs. 6 Z. 2 LDG (allenfalls i.V.m. § 26 Abs. 3 LVG) oder im Sinne des § 15 Abs. 2 LVG 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 

 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 

- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 
- Kompetenzen und Praxis in für die Schulleitung einschlägigen pädagogischen und 

administrativen Handlungsfeldern (§ 56 SchUG) 
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 
- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html
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Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer einschlägigen Schule ist erwünscht. 
 
In der Bewerbung sind verpflichtend 
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity – Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin / den 
Bewerber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt der Bildungsdirektion für Niederösterreich. 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt / Monatsentgelt von mindestens 
2.430,10 € (§ 55 Abs. 1 GehG) eine Dienstzulage, die zwischen 252,50 € (§ 57 Abs. 2 lit. c GehG i.V.m. 
§ 106 Abs. 2 Z. 10 LDG) und 1.737,10 € (§ 20 Abs. 2 LVG) liegt. Dieser Betrag kann sich bei langjähriger 
Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion zum Zweck des Auswahlverfahrens und des Personalmanagements verarbeitet. 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Auswahlverfahren werden nicht 
ersetzt. 
 
Es wird auf den Verfahrensablauf der Besetzung von Leitungsfunktionen an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen gem. § 26a LDG 1984 bzw. § 15 LVG hingewiesen. 
 
Die vierwöchige Bewerbungsfrist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Verordnungsblatt der 
Bildungsdirektion für Niederösterreich.  
 
Die Bewerbungen sind unter Angabe der Geschäftszahl innerhalb der Bewerbungsfrist bei der 
Bildungsdirektion für NÖ (Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten, office@bildung-noe.gv.at), von im 
aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen / Bewerbern im Dienstweg einzubringen. 
 

Der Bildungsdirektor 
HR Mag. Johann Heuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@bildung-noe.gv.at
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Stelle einer Direktorin/eines Direktors an der PTS Scheibbs 
(3270 Scheibbs, Gürtel 13) 

(Bildungsdirektion für NÖ, GZ I/A-90/0002-2022) 
 
Im Bereich der Bildungsdirektion für Niederösterreich gelangt die Stelle einer / eines 

 

Direktorin / Direktors 
an der PTS Scheibbs 

 
mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur 
Besetzung. Die Stelle ist grundsätzlich der Verwendungsgruppe L 2a 2, der Entlohnungsgruppe l 2a 2 
bzw. der Entlohnungsgruppe pd zugeordnet. 
 
1. Aufgabenfelder: 
 
Mit der Funktion ist die Leitung einer Schule im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in 
Verbindung mit § 56 Schulunterrichtsgesetz 1986 (SchUG), BGBl. Nr. 472/1986, verbunden. Dazu 
gehören insbesondere die Aufgabenfelder / Verantwortungsbereiche, die unter 
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html beim Anforderungsprofil für 
Schulleiterinnen / Schulleiter angeführt sind. 
 
2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind: 
 
Allgemeine Voraussetzungen: 

- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse 
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse gemäß Art. II Pkt. 2 der Anlage zum 

Landeslehrer – Dienstrechtsgesetz 1984 (LDG), BGBl. Nr. 302/1984, gemäß § 26 Abs. 3 
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 (LVG), BGBl. Nr. 172/1966, oder gemäß § 14 Abs. 2 
LVG 

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne des 
§ 26 Abs. 6 Z. 2 LDG (allenfalls i.V.m. § 26 Abs. 3 LVG) oder im Sinne des § 15 Abs. 2 LVG 

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der 
erforderlichen Führungs- und Managementkompetenzen 

 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten: 

- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen 
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement 
- Kompetenzen und Praxis in für die Schulleitung einschlägigen pädagogischen und 

administrativen Handlungsfeldern (§ 56 SchUG) 
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen 

Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen 
- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management 
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer 

Kompetenz 
Eine mindestens dreijährige Verwendung an einer einschlägigen Schule ist erwünscht. 
 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html
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In der Bewerbung sind verpflichtend 
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung, 
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und 
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity – Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin / den 
Bewerber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst 
ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor 
einer Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber 
erstellt. Die Entscheidung über die Auswahl obliegt der Bildungsdirektion für Niederösterreich. 
 
Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt / Monatsentgelt von mindestens 
2.430,10 € (§ 55 Abs. 1 GehG) eine Dienstzulage, die zwischen 252,50 € (§ 57 Abs. 2 lit. c GehG i.V.m. 
§ 106 Abs. 2 Z. 10 LDG) und 1.737,10 € (§ 20 Abs. 2 LVG) liegt. Dieser Betrag kann sich bei langjähriger 
Funktionsausübung auf Basis der gesetzlichen Vorschriften erhöhen. 
 
Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die 
Bildungsdirektion zum Zweck des Auswahlverfahrens und des Personalmanagements verarbeitet. 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Auswahlverfahren werden nicht 
ersetzt. 
 
Es wird auf den Verfahrensablauf der Besetzung von Leitungsfunktionen an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen gem. § 26a LDG 1984 bzw. § 15 LVG hingewiesen. 
 
Die vierwöchige Bewerbungsfrist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Verordnungsblatt der 
Bildungsdirektion für Niederösterreich.  
 
Die Bewerbungen sind unter Angabe der Geschäftszahl innerhalb der Bewerbungsfrist bei der 
Bildungsdirektion für NÖ (Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten, office@bildung-noe.gv.at), von im 
aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen / Bewerbern im Dienstweg einzubringen. 
 

Der Bildungsdirektor 
HR Mag. Johann Heuras 
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P E R S O N A L N A C H R I C H T E N 
 
 

TITELVERLEIHUNGEN 
 
Der Bundespräsident hat Mag.a Jutta Kadletz, Dir.in des BG und BRG Hollabrunn, den Berufstitel 
Hofrätin verliehen. 
 
Der Bundespräsident hat den Berufstitel Oberstudienrätin/Oberstudienrat verliehen: 
Mag. Anton Allinger, Prof. an der BHAK und BHAS Zwettl; 
Mag.a Dr.in Monika Böhm-Döller, Prof.in an der BHAK und BHAS Zwettl; 
Mag. Johannes Jachs, Prof. an der BHAK und BHAS Zwettl; 
Mag.a Michaela Rieger, Prof.in an der BHAK und BHAS Zwettl; 
Mag. Karl Schöber, Prof. am BG und BRG Tulln. 
 

AUSZEICHNUNGEN 
 
Die NÖ Landesregierung hat das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland NÖ 
verliehen: 
Leopold Nebel, ehem. HD der ehem. NÖMS II Berndorf; 
OStR Mag. Leopold Pietsch, ehem. Prof. am BG und BRG Laa/Thaya. 
 
Die NÖ Landesregierung hat Bernhard Hilbinger, ehem. OLMS an der NÖMS I Tulln, die Goldene 
Medaille des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland NÖ verliehen. 
 

ERNENNUNGEN/BESTELLUNGEN 
 
Mag. Christoph Maurer, Dir. der HAK und HAS der Stadtgemeinde Ybbs wird mit Wirksamkeit vom 
1.4.2022 zum Schulqualitätsmanager in der Bildungsregion 3 Waidhofen/Ybbs bestellt. 
 
Dagmar Pokorny, VDin der VS Maria Enzersdorf, Südstadt, betr. Leiterin der VS Mödling, 
Pfandlbrunngasse, (Mitbetrauung mit der Leitung der VS Mödling, Babenbergergasse) wird mit 
Wirksamkeit vom 1.4.2022 zur Schulqualitätsmanagerin in der Bildungsregion 5 Baden ernannt. 
 
DI Andreas Bugl, Prof., betr. AV an der HTBLVA St. Pölten, wurde mit Wirksamkeit vom 1. Februar 2022 
zum Abteilungsvorstand der Abteilung Elektrotechnik an der HTBLVA St. Pölten bestellt. 
 
Michael Katzettl, OLMS, betr. Leiter an der NÖMS Leobersdorf, wurde mit Wirksamkeit vom 1. März 
2022 zum Direktor der NÖMS Leobersdorf bestellt. 
 
Barbara Kogler-Keil, MEd, OLinMS, betr. Leiterin an der PTS Baden, wurde mit Wirksamkeit vom  
1. März 2022 zur Direktorin der PTS Baden bestellt. 
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ANERKENNUNGEN 
 
Die Bildungsdirektion für NÖ hat Dank und Anerkennung ausgesprochen: 
DI Johannes Bichl, Prof. an der HLUW Yspertal; 
Gabriele Brand, ehem. OLinMS an der NÖMS Haidershofen; 
Clemens Cordt, Rev. an der HTBLVA Mödling; 
DI Andreas Enengl, Prof. an der HLUW Yspertal; 
Christoph Fiebig, BA, VB an der HTBLVA Mödling; 
Marija Gärtner, OAWin an der BHAK und BHAS Krems; 
OStRin Mag.a Elisabeth Grassler, ehem. Prof.in an der BHAK und BHAS Horn; 
MMag.a Beate Gruber, ehem. Schulpsychologin an der Schulpsychologischen Beratungsstelle 
Mödling; 
Martina Hainfellner, FOLin an der HLW Biedermannsdorf; 
OStR Mag. Hansjürgen Haubenburger, ehem. Prof. an der BHAK und BHAS Wr. Neustadt; 
OStRin Mag.a Maria Hoenigsberger, ehem. Prof.in am BG und BRG Berndorf; 
Mag.a Marion Hofmann, Prof.in, prov. Leiterin der HLW Hollabrunn; 
OStR Mag. Othmar Holzer, ehem. Prof. am BG Wr. Neustadt, Zehnergasse; 
Mag.a Elisabeth Lechner, ehem. Prof.in am BORG Wr. Neustadt; 
Ing. Markus Ledl, FOL an der HLUW Yspertal; 
Monika Liebhart, OAWin an der HTBLA und BFS Karlstein; 
Hedwig Mayer, Kontr.in an der HLW Baden; 
OStR Mag. Karl Nowak, ehem. Prof. an der HTBLuVA Waidhofen/Ybbs; 
Mag.a Eleonore Patzelt, ehem. Prof.in am BG und BRG Purkersdorf; 
Mag.a Anita Pesendorfer, Prof.in an der HAK und HAS des Fonds der Wiener Kaufmannschaft Mödling; 
Angelika Polt, ehem. OLinfWE an der VS Sigmundsherberg; 
Monika Prantner, AWin am BG und BRG Amstetten; 
Josef Rücklinger, Schulwart an der NÖMS Euratsfeld; 
StRin Dipl.-Päd.in Anita Schorn, FOLin, ehem. Schulleiterin der FSB Gleiss; 
Jutta Sisa, OAWin an der HLT Krems; 
OSRin Eva Wurzer, ehem. VDin der VS Persenbeug-Gottsdorf. 
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